
DOKUMENT 7: HAUSORDNUNG 
 

� Wir halten alle gesetzlichen Vorschriften ein.  
 
� Dazu gehört auch das Verbot des Konsums von und des Handels 

mit illegalen Substanzen. 
 
� Wir rauchen nicht in den Räumen des Jugendzentrums. In 

Ausnahmefällen, um Lärmemissionen im Freien zu vermeiden, 
kann das Rauchen in Absprache mit der Vermieterin im Foyer 
erlaubt werden.  

 
� Wir konsumieren in den Räumen des Jugendzentrums keinen 

oder ausschliesslich in vernünftigem Masse Alkohol. Untere 16-
jährige dürfen keinen Alkohol konsumieren in den Räumen des 
Jugendzentrums.  

 
� Wir achten das Eigentum anderer. Wer klaut, beklaut alle. 

Diebstahl wird nicht toleriert und wird angezeigt. 
 
� Wir nehmen Rücksicht auf die Nachbarschaft und auf andere 

Mieterinnen und Mieter.  
 
� Wir halten ab 23.00 Uhr im Freien die Nachtruhe ein. Alle Fenster 

müssen geschlossen werden. 
 
� Wir tolerieren keinen Rassismus und Sexismus in unseren 

Räumen. Auch nicht in Liedtexten. 
 
� Wir tolerieren keine Gewalt und keine Sachbeschädigungen im 

und vor dem Gebäude. 
 
� Wir halten uns an allgemein gültige Regeln des gegenseitigen 

Respekts, des Anstandes, der Ordnung und der Sauberkeit.  
 

 


